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UN-Konvention  
für die Rechte von Menschen  

(mit Behinderungen)

In diesem Vertrag steht, was 
wir Menschen mit Behinde-
rungen brauchen, damit wir 
uns im Leben verwirklichen 
können.

Viele Inhalte sind nicht neu. 
Dafür kämpfen wir vom Behin-
dertenforum und mit uns viele 
Organisationen und Betroffene 
schon lange.
Unser Land ist der Konvention 
2014 beigetreten und hat sich 
damit verpflichtet, sie im Alltag 
umzusetzen. Die Schweiz 
garan tiert damit Menschen mit 
Behinderungen grundsätzlich 
dieselben Rechte wie allen an-
dern auch.

Dazu braucht es gegenseitigen 
Respekt und ein Wissen um die 
Bedürfnisse und alltäglichen 
Herausforderungen anderer.

Folgende Grundrechte werden 
Menschen mit Behinderungen 
auch heute noch oft verwehrt, 
stehen aber in der Konven tion:

Das Recht auf eine  
inklusive Bildung
Jeder Mensch soll entscheiden 
dürfen, ob er oder sie eine  
Regelschule, also zusammen 
mit nicht behinderten Men-
schen, oder eine Sonderschule 
für Menschen mit Behinderun-
gen besuchen will. Sonderschu-
len sind nicht schlecht.

Der gemeinsame Unterricht in 
der Regelschule bereichert beide 
Seiten und fördert das Zusam-
menleben.

Wenn wir die Welt der anderen 
kennen und verstehen, wie sie 
denken und handeln, bereichert 
das alle.
Ein gemeinsamer Unterricht 
funktioniert aber nur, wenn die 
nötigen Unterstützungen in den 
Schulen vorhanden sind. So ist 
niemand überfordert. Alle kön-
nen ihren geistigen und körperli-
chen Möglichkeiten entsprechend 
gefördert werden. Das braucht 
Mut, Respekt, Geduld und es 
kostet Geld.

Das Recht, sich frei und  
ungehindert zu bewegen
Jeder und jede möchte das tun 
können, worauf er oder sie Lust 
hat oder wofür er oder sie sich 
interessiert. Oft scheitert das 
am fehlenden Geld oder an der 
Zugänglichkeit zu den entspre-
chenden Einrichtungen. Bei 
manchen Menschen mit Behin-
derungen fehlt es an beidem.

Es fehlen blindengerechte Be-
schriftungen oder Ansagen.  
Für Rollstuhlfahrer verhindern 
Treppen den Zugang oder der 
hindernisfreie Zugang ist nicht 
ausgeschildert.
Es fehlen einfach verständliche 
Erklärungen. Das monatlich 
verfügbare Geld ist so knapp, 
dass es weder für genügende 
Assistenz noch für übliche Frei-
zeitaktivitäten reicht. Schon  
für einen Kinobesuch muss 
gespart werden.

Die Behindertenfahrdienste sind 
oft schlecht verfügbar und zu 
teuer. Das führt zu nicht tole-
rierbaren Einschränkungen.

Und das Schlimmste ist: Es fehlt 
nicht mehr am Wissen, sondern 
am Willen. Denn auch hier gilt: 
Das kostet Geld.

Das Recht, ein selbst-
bestimmtes Leben zu führen
Wer in einer eigenen Wohnung 
leben will und Assistenz benö-
tigt, erhält dafür oft nicht genug 
Unterstützung, um dieses Recht 
umsetzen zu können. So werden 
viele gegen ihren Willen gezwun-
gen, in einem Heim zu leben.
Es gibt zudem Situationen, in 
denen andere entscheiden, was 
für sie gut ist.

Es kommt leider immer wieder 
vor, dass Menschen mit Behinde-
rungen der Zugang zu einer 
Einrichtung oder die Teilhabe an 
einer Aktivität verwehrt wird, 
nur weil etwas passieren könnte.

Im Wohnbau und im öffent lichen 
Verkehr hat sich seit der Einfüh-
rung des Behindertengleichstel-
lungsgesetzes einiges getan. 
Aber noch immer werden der 
Zugang zu und die Benutzung 
von vielen Einrichtungen entwe-
der verwehrt oder erschwert.
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Ihre Unterstützung ist 
herzlich willkommen!

Erstens gibt es im Leben kaum 
etwas ganz ohne Risiko, zwei-
tens muss auch der Mensch mit 
Behinderungen frei entscheiden 
können. Allerdings muss er auch 
bereit sein, dafür die Verantwor-
tung zu übernehmen.
In Amerika ist es üblich, mit 
einer Unterschrift zu bestätigen, 
über Risiken aufgeklärt worden 
zu sein.

Das Recht auf Arbeit
Für viele Menschen gibt es keine 
Arbeit. Menschen mit Behinde-
rungen finden keine Arbeit, weil 
Arbeitgeber sich vor Mehrauf-
wand fürchten. Sie können sich 
nicht vorstellen, was Menschen 
mit Behinderungen leisten kön-
nen.

Unsere Arbeitswelt ist so leis-
tungsorientiert, dass Menschen 
mit einer Beeinträchtigung als 
Störfaktor gesehen und aus-
gegrenzt werden. Mit zunehmen-
dem Druck werden nicht nur 
Menschen mit Behinderungen 
Opfer dieser Entwicklung.

Das Recht auf Information
Information ist Macht.  
Der Zugang zu Informationen 
wird Menschen mit Behinde-
rungen doppelt erschwert.

Erstens 
sind viele Informationen schwer 
verständlich oder nicht zugäng-
lich. Zum Beispiel sind viele 
Webseiten nicht so formatiert, 
dass sie von blinden und sehbe-
hinderten Nutzern gelesen wer-
den können.

Im Kanton Zürich ist die Gebär-
densprache Amtssprache. Damit 
hat jede hörbehinderte Person 
das Recht, in Gebärdensprache 
mitreden zu können. Jedes Amt 
sollte bei Bedarf in Gebärden-
sprache reden können.

Zweitens
werden Menschen mit Behin-
derungen manchmal Informatio-
nen vorenthalten. So werden 
viele sexuell nicht aufgeklärt. 
Selten geschieht das in böser 
Absicht. Im Gegenteil, man 
versucht so, Menschen mit 
Behinderungen zu schützen. 
Trotzdem ist das nicht richtig.

Das Recht auf eine angemes-
sene Gesundheitsversorgung
Auch wir Menschen mit Behin-
derungen verstehen oft die 
Probleme und Nöte anderer 
Leute nicht wirklich. Die Heraus-
forderung ist gross und verlangt 
die Bereitschaft, sich auf den 
anderen einzulassen, zu fragen 
und zuzuhören, statt sich Vor­
urteile zu bilden. Im Gesund-
heitswesen ist der Druck derart 
gestiegen, dass das Pflegeper-
sonal, die Therapeuten und  
die Ärzte zu wenig Zeit haben, 
sich auf die erschwerte Kommu-
nikation und die veränderte 
Lebenswelt von Menschen mit 
Behinderungen einzulassen.  
Das führt zu Missverständnissen 
und möglicherweise Fehlbe-
handlungen.
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Das Recht, sein Stimm- und 
Wahlrecht auszuüben
Laut Zivilgesetzbuch (ZGB) 
befindet sich der Wohnsitz eines 
Menschen an jenem Ort, wo 
man sich mit der Absicht dau-
ernden Verbleibens aufhält. 
Diese Absicht ist erfüllt, wenn 
der Wohnsitz der Schwerpunkt 
der Lebensbeziehungen ist, 
sprich wenn man da seine 
Freunde und Kollegen hat.

Wer im Heim lebt, kann oft nicht 
in der Gemeinde wählen oder 
abstimmen, in der er seit vielen 
Jahren lebt.

Im Gegensatz dazu kann ein 
Schweizer, welcher im Ausland 
lebt, in der Schweiz abstimmen. 
Das ist eine stossende Ungleich-
behandlung.


